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Amt für Bodenmanagement Marburg (02.08.2022) 

 
 
 
 
 
 

Beschlussempfehlungen 
 
 
Zu 1.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung 
ergänzt.  
 
 
Zu 2.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 
genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanja Nusch
Rechteck
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Deutsche Telekom Technik GmbH (05.07.2022) 

 
 
 
 
 

Beschlussempfehlungen  

 

 

zu 1.: Die Hinweise auf die im Planbereich der öffentlichen Straßen vor-
kommenden Telekommunikationslinien werden zur Kenntnis genom-
men und ein Hinweis in die textlichen Festsetzungen und in der Begrün-
dung ergänzt.  

 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise 
im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, 
Bauantrag, etc.) zu berücksichtigen sind. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrün-
dung ergänzt.  

 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise 
im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, 
Bauantrag, etc.) zu berücksichtigen sind. 
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Anlage 
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Gemeindeverwaltung der Gemeinde Breidenbach (08.08.2022) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen  

 

 

 

zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

In der Regel werden die Standorte für Ärztehäuser über die Kassenärztliche 
Vereinigung abgestimmt. Eine weitere Abstimmung oder Steuerung über wei-
tere Institutionen oder Planungsvorgaben erfolgt i.d.R. nicht. Insofern gilt die 
freie Marktwirtschaft. Gleiches gilt im Übrigen auch bei Senioreneinrichtun-
gen.  

Aus anderen Landkreisen sind Beispiele bekannt, dass auch bei zwei angren-
zenden Kommunen jeweils ein Ärztehaus errichtet wurde. In der Begründung 
werden daher weitere Informationen über Größe und Einzugsbereich mit auf-
genommen. 
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Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement Dillenburg (03.08.2022)  

 
 
 
 
Beschlussempfehlungen  

 

 

 

zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und an die Gemein-

deverwaltung weitergegeben. 

 

 

zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Baubeschrän-
kungszone wird nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte des 
Bebauungsplanes dargestellt. Zusätzlich erfolgen entsprechende Hin-
weise in der Begründung.  

 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise 
im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, 
Bauantrag, etc.) zu berücksichtigen sind. 

 

Die Bauverbotszone wird bereits in der Plankarte des Bebauungsplanes be-
achtet. Die weiteren Hinweise zur dargestellten Böschung und Mulde werden 
zustimmend zur Kenntnis genommen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.1 BauGB und § 4 Abs.1 BauGB  
 

   

 FNP-Änderung im Bereich BP „IKGE“ 1. Bauabschnitt - 1. Änderung Seite 9 

 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

5 

 

6 

 

 

 

 

7 

 

8 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und auf der Plankarte 

des Bebauungsplanes und in der Begrünung mit aufgeführt.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 

weiterer Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise 

im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, 

Bauantrag, Bauausführung etc.) zu berücksichtigen sind. 

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Ihm wird gefolgt.  

Die geplante Entwässerungsplanung entlang der Landesstraße wird mit 

Hessen Mobil abgestimmt. 

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Begrün-

dung ergänzt.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 

weiterer Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise 

im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, 

Bauantrag, etc.) zu berücksichtigen sind. 

 

Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Begrün-

dung ergänzt.  

Der Hinweis ist in den nachfolgenden Planungsebenen und in der Bauaus-

führung zu beachten. Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht 

darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zu 7.: Der Hinweis betrifft die nachfolgenden Planungsebenen und 

wird zur Beachtung in der Begründung ergänzt.  

 

Zu 8.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, ihm wird folge geleis-

tet.  
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KA des LK Marburg-Biedenkopf FD Träger öffentl. Belange (10.08.2022) 

 

Beschlussempfehlungen 

 

Fachbereich Bauen, Wasser und Naturschutz  

 

Zu 1.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 2.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bei der weiteren 

Planung berücksichtigt: 

Im weiteren Verfahren wird das erforderliche wasserrechtliche Geneh-

migungsverfahren für die Grabenverlegung, sofern noch nicht erfolgt, 

eingeleitet und die wasserrechtlichen Vorgaben mit den zuständigen 

Fachbehörden abgestimmt.  

Für die aktuelle Auffüllung des Geländes gibt es eine Baugenehmigung 
(A/19.01/2020-1129). Die Verlegung der Versickerungsmulde ist über den Be-
freiungsbescheid vom 28.04.2021 zugelassen. 

 

 

Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

In der Stellungnahme vom Dezernat 41.2 Oberirdische Gewässer, Hochwas-

serschutz des Regierungspräsidiums vom 05.08.2022 wurde darauf hinge-

wiesen, dass es sich bei dem vorliegenden Mulden entlang der L 3042 nicht 

um ein Gewässer i.S.d. § 1 Hessisches Wassergesetz (HWG) handelt. Dem-

nach greifen die Vorgaben zu Gewässerrandsteifen gemäß § 23 HWG vorlie-

gend nicht.  

Für das geplante Gewässer im Südosten der Plankarte ist der Gewässerrand-

streifen mit 10 Metern bereits in der Plankarte dargestellt. Eine Optimierung 

der Darstellung auf der Plankarte wird zum Entwurf geprüft. Ein entsprechen-

der Hinweis auf das Bauverbot im Gewässerrandstreifen wird und in den Hin-

weisteil der textlichen Festsetzungen ergänzt.  
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Fachdienst Wasser- und Bodenschutz  

 

Zu 4.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Begründung 

ergänzt.  

 

Zu 5.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Die Stellungnahme der Oberen Wasserbehörde beim Regierungspräsidium 

Gießen ist in dieses Dokument eingestellt.  

 

Fachdienst Naturschutz 

 

Zu 6.: Die Hinweise und die grundsätzliche Zustimmung werden zur 

Kenntnis genommen.  

 

Zu 7.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, bei der weiteren Pla-
nung beachtet und im Umweltbericht entsprechend gewürdigt.  
 
Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
Zum nächsten Verfahrensschritt der Entwurfsoffenlage wird ein artenschutz-

rechtliches Fachgutachten erstellt und mit ausgelegt. Die aus dem arten-

schutzrechtlichen Fachbeitrag resultierenden Maßnahmen werden dann zur 

Entwurfsoffenlage mit in den Geltungsbereich bzw. in die Vorgaben und Fest-

setzungen des Bebauungsplanes aufgenommen. Auch die Thematik des ge-

schützten Lebensraumtyps LRT 6510 wird in der Umweltprüfung und Ein-

griffs-Ausgleichsplanung bearbeitet.  

 

Zu 9.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und im Zuge der wei-

teren Planung geprüft.  

 

Zu 10.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und die textlichen 

Festsetzungen im Bebauungsplan um entsprechende Baumpflanzun-

gen auf den Grundstücksfreiflächen ergänzt. 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 

weiterer Handlungsbedarf. 
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Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Bewirtschaf-

tungsempfehlung wird als Hinweis in die Begründung und in den Fest-

setzungen des Bebauungsplanes ergänzt.  

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 

weiterer Handlungsbedarf. 

 

Zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in die Begrün-

dung ergänzt.  

Der Hinweis bezieht sich auf die nachfolgenden Planungsebenen und die Um-

setzung und wird zur Beachtung in die Begründung ergänzt.  

 

Zu 13.: Der Hinweis wird beachtet.  

Zum nächsten Verfahrensschritt der Entwurfsoffenlage werden die textlichen 

Festsetzungen in der Plankarte mit aufgeführt.  

 

Zu 14.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Fachbereich Ländlicher Raum und Verbraucherschutz 

 

Zu 15.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 

genommen. Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 16.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 

 

Allerdings stellt die Festsetzung 2.1.2 eine Verpflichtung dar. Darüber hinaus 

wird sich der Vorhabenträger mit der Thematik auseinandersetzen. Die gene-

relle Verpflichtung für die Festsetzung von Solaranlagen erfordert ein Klima-

schutzkonzept der Gemeinde, des Zweckverbandes oder des Inverstors, da 

dies dann als städtebauliche Begründung mit herangezogen werden kann.  

Zudem strebt das Land Hessen eine Solarpflicht für alle neuen Gebäude an.  

 

Zu 17.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und im weiteren 

Verfahren beachtet.  
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Fachbereich Gefahrenabwehr 

 

Zu 18.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Begründung 

wird zum Entwurf um weitere Aussagen zur Löschwasserversorgung er-

gänzt.  

 
 
Zu 19.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und klarstellend in 
den Hinweisteil der textlichen Festsetzungen im Bebauungsplan sowie 
in die Begründung ergänzt.  
 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 

weiterer Handlungsbedarf. 

 
 

Zu 20. und zu 21.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in 

der Begründung ergänzt.  

 

Die Hinweise beziehen sich auf die nachfolgenden Planungsebenen und die 

Bauausführung und sind dort zu beachten. Auf Ebene der vorbereitenden 

Bauleitplanung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanja Nusch
Rechteck



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.1 BauGB und § 4 Abs.1 BauGB  
 

   

 FNP-Änderung im Bereich BP „IKGE“ 1. Bauabschnitt - 1. Änderung Seite 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

Regierungspräsidium Darmstadt III 23, Kampfmittelräumdienst (25.07.2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlung 

 

 

 

 

zu 1. und zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in 

der Begründung zur FNP-Änderung klarstellend mit aufgeführt.  

 

Auf Ebene der vorbereitenden Bauleitplanung besteht darüber hinaus kein 
weiterer Handlungsbedarf, da die vorgebrachten Anregungen und Hinweise 
im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschließungsplanung, 
Bauantrag, etc.) zu berücksichtigen sind. 
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Regierungspräsidium Gießen (05.08.2022) 

 

 

 

 

 

Beschlussempfehlungen 

 

 

 

Obere Landesplanungsbehörde, Dez. 31  

 

zu 1.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Auswertung der Stellungnahmen gemäß § 3 Abs.1 BauGB und § 4 Abs.1 BauGB  
 

   

 FNP-Änderung im Bereich BP „IKGE“ 1. Bauabschnitt - 1. Änderung Seite 16 

 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
5 

 

 

 

Zu 2.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung werden weitere Aussagen zu Alternativen und Bau-

lücken aufgeführt.  

 

In diese Betrachtung werden weitere Standortfaktoren und die Standortent-

scheidung berücksichtigt und weitere Aussagen mit aufgenommen.  

 

 
Zu 3.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Im Zuge des weiteren Planungsprozesses erfolgt eine Abstimmung mit der 

Oberen Landesplanungsbehörde zur Standortentscheidung und zur Notwen-

digkeit eines Zielabweichungsverfahrens. 

 

 

Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Dez. 41.1 

 

Zu 4.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wer-

den zur Kenntnis genommen.  

 

 

Oberirdische Gewässer, Hochwasserschutz, Dez. 41.2 
 

zu 5.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Zu 6.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und in der Begründung 

aufgeführt. 

 

 

Zu 7.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
 
Die Untere Wasserbehörde wurde ebenfalls am Verfahren beteiligt. Bezüglich 
der wasserrechtlichen Genehmigung erfolgen weitere Absprachen mit der 
Untere Wasserbehörde.  
Für die aktuelle Auffüllung des Geländes gibt es eine Baugenehmigung 
(A/19.01/2020-1129). Die Verlegung der Versickerungsmulde ist über den Be-
freiungsbescheid vom 28.04.2021 zugelassen. 
 
 

Zu 8.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in der Begrün-

dung Aussagen zur Starkregenereignissen aufgeführt. 

 
Zur nachfolgenden Karte werden im Umweltbericht und in der Begründung 
Aussagen mit aufgenommen. 
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Zu 9.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und entsprechende Ver-

weise auf die aufgeführten Papiere in die Begründung ergänzt.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Kommunales Abwasser, Gewässergüte, Dez. 41.3  
 

zu 10.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 

genommen.  

 

 
Zu 11.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei der weite-
ren Planung wie folgt beachtet:  
 
Für die Bauvorhaben gilt es zeitnah die Entwässerungsplanung für das Bau-
gebiet zu erstellen, um auch mögliche Standorte für geplanten Regenrückhal-
tebecken mit in das vorliegende Bauleitplanverfahren aufzunehmen.  
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zu 12.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen und sofern noch nicht 
vorhanden in der Begründung zur FNP-Änderung mit aufgeführt.  
 
Im Zuge der nachfolgenden Erschließungsplanung sind die Vorgaben ent-
sprechend zu berücksichtigen.  

 

 
 
Industrielles Abwasser, wassergefährdende Stoffe, Grundwasserschadensfälle Altlas-
ten, Bodenschutz, Dez. 41.4 

 

Nachsorgender Bodenschutz: 

 

zu 13.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  
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Zu 14.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in die Begrün-

dung ergänzt.  
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Vorsorgender Bodenschutz 

 

zu 15.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Auf Ebene der FNP-Änderung besteht kein weiterer Handlungsbedarf.  

 

Zum BP: Es handelt sich vorliegend um die 1.Änderung des Bebauungspla-

nes. Auf Basis des rechtskräftigen Bebauungsplanes sind bereits Baugeneh-

migungen erteilt worden, durch die aktuell umfangreiche Abgrabungen und 

Aufschüttungen im Plangebiet durchgeführt wurden. Insofern werden die vor-

gebrachten Hinweise nur zur Kenntnis genommen. Gegenüber der bisherigen 

Planung (überwiegend Industriegebiet) wird durch die neue Nutzung ein grö-

ßerer Flächenanteil für die Freiflächennutzung zur Verfügung stehen und so-

mit der Bodenschutz im Hinblick auf eine mögliche Versiegelung optimiert. 

 

 
 

zu 16.: Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen.  

Auf Ebene der FNP-Änderung wird die Begründung um die aufgeführten 

Punkte erweitert und Erläuterungen aufgenommen.   
 

Im Umweltbericht werden zur Entwurfsoffenlage weitere Aussagen zur 

Bodenfunktion und zum naturschutzrechtlichen Ausgleich ergänzt.  
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Kommunale Abfallentsorgung, Abfallentsorgungsanalgen, Dez. 42.2  

 

Zu 17.: Die Hinweise und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung 

werden zur Kenntnis genommen.  

 

 

Zu 18. und zu 19.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und in 

die Begründung ergänzt.  

 

Die Hinweise sind an die nachfolgenden Planungsebenen sowie die Bauaus-

führung adressiert und dort zu beachten.  
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Immissionsschutz II, Dez. 43.2 

 

zu 20.: Der Hinweis und die grundsätzliche Zustimmung zur Planung 

werden zur Kenntnis genommen.  

 

Bergaufsicht, Dez. 44  

 

zu 21.: Die Hinweise zum ehemaligen Bergbau werden gemäß § 5 Abs. 4 

BauGB nachrichtlich übernommen und auf der Plankarte aufgeführt.  

 

Zusätzlich erfolgen entsprechende Hinweise in der Begründung zum Bebau-

ungsplan, die dann im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen zu be-

rücksichtigen sind. Im Rahmen der vorbereitenden Bauleitplanung besteht 

darüber hinaus kein weiterer Handlungsbedarf.  

Im Rahmen des nachfolgenden Baugenehmigungsverfahrens wird dem Bau-

herrn empfohlen, ein entsprechendes Baugrundgutachten für die jeweiligen 

Grundstücke zu erstellen. 
 

Landwirtschaft, Dez.51.1 

 

zu 22.: Die grundsätzliche Zustimmung zur Planung wird zur Kenntnis 

genommen.  

 

zu 23.: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

 

Über die Änderung des Bebauungsplanes werden keine weiteren Kompensa-

tionsflächen in Anspruch genommen.  

 

Obere Naturschutzbehörde, Dez.53.1 

 

zu 24.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Die Stellungnahme der Unteren Naturschutzbehörde ist Teil der vorliegenden 

Abwägung.  
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Bauleitplanung, Dez.31 

 

zu 25.: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

In der Begründung werden weitere Aussagen zu Alternativen und Bau-

lücken aufgeführt.  

 

In diese Betrachtung werden weitere Standortfaktoren und die Standortent-

scheidung berücksichtigt und weitere Aussagen mit in die Begründung aufge-

nommen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tanja Nusch
Rechteck


